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dukten? – Auch das ist ein Zusammenschluss, 
sozusagen eine Zentralstelle aller 16 Bundesländer, 
die 1994 im Auftrag der 16 Bundesländer gegründet 
worden ist. Es ist eine nordrhein-westfälische Ein-
richtung im Geschäftsbereich des für das Gesund-
heitswesen zuständigen Ministeriums. Diese Zent-
ralstelle nimmt hoheitliche Aufgaben aller Länder im 
Bereich Medizinprodukte und Koordinierungsfunkti-
onen im Arzneimittelbereich national, aber auch eu-
ropaweit wahr und harmonisiert dabei Vollzugsauf-
gaben. 

Es ist wichtig, eine solche gemeinsame Stelle zu 
haben, weil wir damit eine Bündelungsfunktion ha-
ben, damit Doppelarbeit zwischen den unterschied-
lichen Bundesländern vermieden wird und durch 
diese gemeinsame Nutzung der Zentralstelle natür-
lich Synergieeffekte entstehen, aber auch Kompe-
tenzen gemeinsam wahrgenommen werden. 

Die ZLG finanziert sich zum größten Teil ihres 
Haushalts über Gebühren für die Aufgaben, und der 
verbleibende Finanzierungsbedarf, der über die 
Gebühren hinaus entsteht, wird über die Länder ge-
deckt, und zwar wie bei anderen gemeinsamen 
Aufgaben entsprechend dem Königsteiner Schlüs-
sel. 

Warum heute dieses Thema? – Es ist notwendig, 
eine Anpassung und eine Aktualisierung dieses Ab-
kommens der Länder zu vollziehen, weil wir eine 
Veränderung und einen veränderten Bedarf haben. 

Zum einen müssen wir die Zuständigkeiten im Be-
reich der nicht aktiven und aktiven Medizinprodukte 
bezüglich der Akkreditierung neu ordnen, und die-
ses soll dann bei einer Behörde, der ZLG, gebündelt 
werden. 

Das Zweite, weswegen wir diese Veränderung 
brauchen, ist, dass die ZLG neu eine Koordinie-
rungsaufgabe im Hinblick auf die Weiterentwicklung 
des Qualitätssicherungssystems in der Medizinpro-
dukteüberwachung erhalten soll. Klar ist auch, dass 
wir eine Aktualisierung der Koordinierungsaufgaben 
im Arzneimittelbereich vollziehen wollen. Unter an-
derem soll die ZLG den Internethandel für Arznei-
mittel und Medizinprodukte, der mittlerweile ver-
stärkt stattfindet, beobachten.  

Ich will aus gesundheitspolitischer Sicht einige Bei-
spiele dafür bringen, warum das wichtig ist und wa-
rum der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit 
von Patientinnen und Patienten und Verbrauchern 
und Verbraucherinnen hierdurch verstärkt werden. 

Das eine Bespiel kennen viele noch aus der Be-
richterstattung der letzten Monate. Es betrifft den 
Brustimplantateskandal. Hierbei ist klar, dass ver-
stärkt vermieden werden muss, dass gefälschte und 
gefährliche Medizinprodukte in den Verkehr ge-
bracht werden. Ein Bespiel dafür ist auch die Ver-
meidung von gefälschten und kontaminierten Arz-
neimitteln. Wir hatten 2008 den großen Skandal um 
Heparin-Präparate aus China, die auf den Markt 

gekommen sind. Klar ist zudem, dass viele Arznei-
mittelhersteller, insbesondere Generikahersteller, 
Wirkstoffe aus nichteuropäischen Ländern bezie-
hen, überwiegend aus China und Indien. Auch hier 
muss klar sein, dass es eine andere Kontrolle ge-
ben wird, damit die Menschen Sicherheit haben.  

Wir wissen, dass Arzneimittelfälschungen mittler-
weile für viele Labore ein lukrativer Markt geworden 
sind. Dementsprechend ist es notwendig, diesem 
Markt entgegenzutreten.  

Zunehmend spielt – das ist das letzte Beispiel – die 
Beobachtung des Onlinehandels von Arzneimitteln 
und Medizinprodukten eine Rolle. Dieser Handel 
nimmt stetig zu. Dazu sagen uns nach wie vor viele 
Studien, wie problematisch es hierbei bezüglich der 
Produktesicherheit aussieht.  

Es gibt also eine Reihe neuer Aufgaben und neuer 
Bereiche. Wir möchten dementsprechend dieses 
Abkommen im Konsens mit allen Ländern ändern. 
Deshalb bringen wir hier diesen Antrag ein. – Dan-
ke. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Steffens. – Eine weitere Beratung zu dem 
Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen somit unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Ältestenrat empfiehlt, den Antrag Drucksache 
16/18 an den Hauptausschuss zu überweisen. 
Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 
sich? – Wir haben eine Enthaltung bei der Fraktion 
der Piraten. Die Überweisungsempfehlung ist damit 
angenommen.  

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt  

14 Abkommen zur Änderung des Abkommens 
über die Zentralstelle der Länder für Sicher-
heitstechnik (ZLS) 

Antrag 
der Landesregierung 
auf Zustimmung 
zu einem Staatsvertrag 
gemäß Artikel 66 Satz 2 
der Landesverfassung 
Drucksache 16/19 

Zur Einbringung des Antrages erteile ich für die 
Landesregierung Herrn Minister Schneider das 
Wort. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integrati-
on und Soziales: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Zentralstelle der Länder für Si-
cherheitstechnik – kurz ZLS – ist eine von allen 
Bundesländern gemeinsam getragene und finan-
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zierte Einrichtung. Die ZLS ist zuständig für die eu-
ropäisch und national vorgeschriebene Anerken-
nung von Stellen, die die Sicherheit von Geräten, 
Maschinen und Anlagen überprüfen und zertifizie-
ren. Die ZLS nimmt diese Aufgabe für alle Länder 
wahr.  

Nach Unterzeichnung des Ursprungsabkommen 
über die ZLS im Dezember 1993 hat Bayern sie als 
Organisationseinheit des für den technischen Ar-
beits- und Verbraucherschutz zuständigen bayeri-
schen Staatsministeriums errichtet.  

Das Abkommen wurde zweimal mit Abkommen 
vom 3. Dezember 1998 sowie vom 13. März 2003 
geändert. Eine erneute Änderung des Abkommens 
ist erforderlich, da die Zuständigkeiten auf dem Ge-
biet der Medizinprodukte neu geordnet und damit 
aus dem Aufgabenspektrum der ZLS gestrichen 
werden. Frau Kollegin Steffens hat eben darauf 
verwiesen.  

Darüber hinaus erfolgt eine Übertragung von koor-
dinierenden Aufgaben der Marktüberwachungsbe-
hörden der Länder an die ZLS und eine Unterstüt-
zung hinsichtlich des einheitlichen Vollzugs des 
Produktsicherheitsgesetzes in Deutschland. 

Daneben vertritt die ZLS zukünftig die Länder in den 
einschlägigen europäischen und auch nationalen 
Gremien. Dies führt zu einer Optimierung und Stär-
kung der Marktüberwachung nach dem Produktsi-
cherheitsgesetz.  

Ich bitte sie darum, der Überweisung an den feder-
führenden Hauptausschuss zuzustimmen. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Minister Schneider. – Eine weitere Beratung zu dem 
Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen somit unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 16/19 an den Hauptausschuss. 
Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält 
sich? – Damit ist diese Überweisungsempfehlung 
einstimmig angenommen.  

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt  

15 Jahresbericht 2011 des Kontrollgremiums ge-
mäß § 23 VSG NRW (PKG) 

Unterrichtung 
durch das Parlamentarische Kontrollgremium 
gemäß § 23 VSG NRW 
Drucksache 16/43 

Eine Debatte ist hier nicht vorgesehen.  

Das Parlamentarische Kontrollgremium erstattet 
gemäß § 5a Abs. 4 des Gesetzes über den Verfas-
sungsschutz in Nordrhein-Westfalen jährlich einen 
Bericht über die Durchführung sowie Art und Um-
fang und Anordnungsgründe der Maßnahmen der 
Absätze 1 und 2 dieser Vorschrift. Hierbei handelt 
es sich um Auskünfte über Beteiligte am Zahlungs-
verkehr und über Geldbewegungen und Geldanla-
gen sowie um Auskünfte über Telekommunikations-
verbindungsdaten und Teledienstenutzungsdaten. 

Das Gremium kommt dieser jährlichen Berichts-
pflicht durch die Vorlage der Unterrichtung 
Drucksache 16/43 nach. Dies stelle ich hiermit 
fest. 

Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt  

16 Veräußerung eines Grundstücks des Sonder-
vermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 

Antrag 
des Finanzministeriums 
gemäß § 64 Abs. 2 LHO 
Vorlage 16/1 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 16/55 

Eine Debatte ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen auch hier unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
der Beschlussempfehlung Drucksache 16/55, in 
die mit Vorlage 16/1 beantragte Veräußerung ein-
zuwilligen. Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer 
enthält sich? – Wir haben Enthaltungen aus der Pi-
ratenfraktion. Ansonsten ist die Beschlussempfeh-
lung angenommen und die beantragte Einwilligung 
erteilt.  

Wir kommen zu:  

17 Veräußerung eines Grundstücks des Sonder-
vermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 

Antrag 
des Finanzministeriums 
gemäß § 64 Abs. 2 LHO 
Vorlage 16/2 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 16/56 

Eine Debatte ist auch hier nicht vorgesehen.  

Wir kommen deshalb unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
der Beschlussempfehlung Drucksache 16/56, in 
die mit Vorlage 16/2 beantragte Veräußerung ein-
zuwilligen. Ich darf Sie fragen, wer dafür ist. – Wer 
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